




Nachträglich angefragte Stellungnahme Straßenbauamt Abteilung 4 

Regierungspräsidium Karlsruhe

Az.: 42d-2512-2-Bühl

Karlsruhe, 23.02.2022

Sehr geehrte Frau Launhardt,

der Bebauungsplanentwurf „Bühler Seite-Rohrhirschmühle“ berührt die 

Belange der Landesstraße (L) 83. Im Bereich des Bebauungsplans ist für 

die L 83 eine Ortsdurchfahrt mit Verknüpfungsfunktion festgesetzt. Dem 

entsprechend gelten grundsätzlich die Einschränkungen des § 22 StrG 

und insbesondere das Anbauverbot des Abs. 1, der u.a. die Errichtung 

von Hochbauten jeder Art in einem Abstand von weniger als 20 m zum 

Fahrbahnrand nicht zulässt.

Da die umliegende Bestandsbebauung entlang der L 83 diesen Abstand 

jedoch in erheblichem Umfang ohnehin nicht einhält, sehen wir keinen 

Sinn darin im Bereich der Rohrhirschmühle auf die Einhaltung dieses 

Abstands zu bestehen. Mit einer Festsetzung der Baugrenze entlang des 

Gewässerrandstreifens sind wir daher einverstanden und haben keine 

Einwände gegen den Bebauungsplan. Aufgrund von § 22 Abs. 6 StrG 

gelten die Beschränkungen des § 22 StrG dann nicht für Bauvorhaben, 

die den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ernst
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Stellungnahme der Verwaltung:

I. Naturschutz

Wildbienen

Die Hinweise und Anmerkungen werden zur Kenntnis

genommen. Alle Wildbienenarten sind jedoch „nur“ besonders

geschützt (vgl. Anlage 1, Spalte 2 der BArtSchV). Es gibt keine

streng geschützten Wildbienen. Nur national besonders

geschützte Arten sind bisher nicht Gegenstand der

artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne des § 44 BNatSchG.

Wie bereits zum Entwurf dargelegt wurden die Wildbienen hier

im Gebiet zwar kursorisch überprüft, aber keine konkrete

Notwendigkeit besonderer Ausgleichsmaßnahmen für die

Wildbienen zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung

gesehen. Es liegt auch keine konkrete Bauabsicht für das

betroffene Grundstück Flst.Nr. 3770 vor. Daher wird der

Stellungnahme nicht entsprochen.

Schlingnatter

Für beide Arten (Schlingnatter und Zauneidechse) ist bereits

eine Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen

(Reptilienschutzzaun). Des Weiteren wurde auf Anregung der

Unteren Naturschutzbehörde bereits in den

Bebauungsplanentwurf aufgenommen, dass vor Baubeginn eine

Besatzfreiheit der zu bebauenden Fläche durch eine

fachkundige Person oder ein Planungsbüro festgestellt werden

muss (vergleiche hierzu auch die textlichen Festsetzungen 9.1

„Artenschutz“). Somit wurde der Artenschutz auf der Ebene des

Bebauungsplanes ausreichend berücksichtigt.



V. Straßenbauamt

Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurde von Seiten des

Straßenbauamtes des Landratsamtes Rastatts zwar keine

Bedenken geäußert, aufgrund des jetzigen Hinweises wurde

das Straßenbauamt Abteilung 4 des Regierungspräsidiums

Karlsruhe jedoch noch nachträglich beteiligt. Da die

umliegende Bestandsbebauung entlang der L 83 den gesetzlich

vorgeschriebenen Mindestabstand von 20 m vielfach ohnehin

nicht einhält, wurde vom Straßenbauamt in Aussicht gestellt,

dass im Bereich der Rohrhirschmühle auf die Einhaltung dieses

Abstands verzichtet werden kann.

Im Ergebnis ist das Straßenbauamt Abteilung 4 mit der

Festsetzung der Baugrenze entlang des

Gewässerrandstreifens einverstanden und hat keine Einwände

gegen den Bebauungsplan. Aufgrund von § 22 Abs. 6 StrG

gelten die Beschränkungen des § 22 StrG dann nicht für

Bauvorhaben, die den Festsetzungen des Bebauungsplans

entsprechen.

VI. Löschwasser

Für die Nutzungsart „Mischgebiet“ wird eine

Löschwassermenge von 48m³/h für die Dauer von 2 Stunden

als ausreichend bewertet. In der Straße „Bühler Seite“ sind 2

Löschwasserentnahmestellen mit 58,7 m³/h und 74,5 m³/h in

einem Abstand unter 300 m vorhanden.

VIII. Abfallwirtschaftsbetrieb

Es handelt sich um Bestandsstraßen. Wo im Bestand möglich,  

wurde eine breitere künftige Straßenfläche festgesetzt wie z.B. 

im Einmündungsbereich der Bühler Seite.



Stellungnahme der Verwaltung

Das Abwägungsergebnis wurde in der öffentlichen

Gemeinderatssitzung vorgestellt und war dann während der

erneuten Offenlage auch auf der Internetseite der Stadt Bühl

einsehbar. Das Ergebnis wird nach Satzungsbeschluss

mitgeteilt.

Ein Aufnahme der vorhandenen 4 Wohneinheiten würde das

mit dem Ortschaftsrat entwickelte städtebauliche Konzept

aufweichen. Die Bereiche mit 3 bzw. 6 Wohneinheiten

innerhalb des Bebauungsplanes wurden mit dem

Ortschaftsrat Altschweier diskutiert und zusammen

erarbeitet. Hierzu wurden Kernbereiche mit einer größeren

Verdichtungsmöglichkeit und Bereiche mit weniger

Nachverdichtung vorgesehen. Das vorhandene Wohnhaus

mit 4 WE liegt nicht innerhalb der geplanten Kernzone

sondern am Rand. Erschwerend kommt hier hinzu, dass es

nah des Wasserkanals mit seinem gemäß der

Stellungnahme des Landratsamtes einzuhaltenden

Gewässerrandstreifens liegt, welcher in das bestehende

Gebäude hineinragt. Dem Vorschlag hier 4 statt 3 WE

zuzulassen, wird daher nicht entsprochen. Für das

vorhandene Gebäude besteht aber Bestandschutz.



Die Überlagerung des genehmigten Lageplanes zur

Baugenehmigung und des Bebauungsplanentwurfes ergab,

dass die genehmigten Stellplätze außerhalb der

festgesetzten Grünfläche liegen. Stellplätze und Garagen

sind nur innerhalb der Baufenster oder ausgewiesenen

Flächen zulässig, können aber ausnahmsweise auch in der

Vorgartenzone auf maximal 50% der Grundstücksbreite pro

Baugrundstück zugelassen werden, wenn sie baurechtlich

notwendig sind. Hierdurch sind die genehmigten Stellplätze

gesichert – allerdings nur auf 50 % der Grundstückslänge.

Darüber hinaus sind Stellplätze unzulässig – damit haben

die bestehenden Stellplätze Bestandschutz.

Aufgrund einer Anregung zum Kaltluftabfluss wurde die

fachliche Stellungnahme des Landschaftsplanungsbüros,

HHP.Raumentwicklung aus Rottenburg a.N. eingeholt. Dies

hat im Ergebnis festgestellt, dass die Freiflächen nördlich

des Haus Bühler Seite Nr. 119 und über diese Grünfläche

als wichtiger Kaltluftabflussbereich dienen. Um diese

Funktion zu erhalten bzw. zu sichern, wird der Anregung

diese als Mischbaufläche mit Längsparkern festzusetzen

zugunsten des Klimaschutzes nicht entsprochen.

Nach Rückmeldung des Landratsamtes Rastatt, Abteilung

Gewässerschutz/Hochwasser, gibt es nicht nur einen

Gewässerrandsteifen entlang der Bühlot, sondern auch

entlang des Kanals – in diesem liegt das Gebäude auf

Grundstück Flst.Nr. 5/1. Daher wurden hier der 5,0 m

Gewässerabstand eingetragen und das Baufenster

entsprechend angepasst. Für den Bestand gilt

Bestandsschutz. Innerhalb der festgesetzten Grünfläche

wird die Festsetzung des Gewässerrandstreifens als nicht

erforderlich angesehen, da eine Grünfläche von Bebauung

freigehalten werden muss. Eine Beeinträchtigung des

Gewässerrandstreifens ist demnach nicht zu erwarten.





Anlage: Nachbaranhörung Bauantrag



Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes „Bühler

Seite / Rohrhirschmühle wurden zehn private Stellungnahmen,

im Rahmen des erneuten Entwurfes zwei private

Stellungnahmen eingereicht. Im Zuge des Verfahrens sind

demnach keine über 80 Unterschriften von Bürgern und

Bürgerinnen vorgelegen.

Zur Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes wurde

das Landesamt für Denkmalpflege während der Aufstellung des

Bebauungsplanes und des Bauvorhabens gehört bzw. beteiligt

und die Vorgaben wurden in den Plan einbezogen. Es wurden

von Seiten des Denkmalamtes keine Einwände gegen das

Bauvorhaben vorgebracht.

Die im Grundbuch eingetragene Grunddienstbarkeiten für ein

Geh- und Fahrrecht zugunsten des Eigentümers von Flst.Nr. 6

wurde im Bebauungsplan übernommen und festgesetzt.

Ebenso, dass in den oberen Geschossen durch untergeordnete

Bauteile und Vorbauten im Sinne von § 5 Abs. 6 Nr. 1 und 2 LBO

nur ausnahmsweise um bis zu 1,50 m überschritten werden

dürfen, wenn sichergestellt ist, dass die Geh-, Fahr- und

Leitungsrechte hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Dieser

Nachweis ist durch den, welcher das Recht überbaut zu bringen.

In der Regel handelt es sich um bodenrechtlichen Spannungen

dann, wenn das Bauvorhaben die gegebene

Anlage: Dokumentation über die Rohrhirschmühle



Situation verschlechtert oder belastet bzw. negativ in

Bewegung bringt. Dem kann hier jedoch nicht gefolgt

werden, zumal das Bauvorhaben hinsichtlich Dachform

und Anzahl der Wohneinheiten gegenüber der ersten

Planung angepasst wurde. Im Rahmen einer Bebauung

nach § 34 BauGB könnte dies wesentlich umfangreicher

ausfallen. Zudem ist die vorhandene und weiterhin

zulässige Wand- und Firsthöhe des Mühlengebäudes

selber höher als die für das Bauvorhaben auf Flst.Nr. 8.


